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Klage 
 

In Sachen 

 

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft,  

vertreten durch den Bundesvorstand, dieser wiederum vertreten durch den 

Vorsitzenden Frank Bsirske und das Bundesvorstandsmitglied Christine 

Behle, diese vertreten durch den Landesbezirksleiter des Landesbezirkes 

Hessen, Jürgen Bothner, Wilhelm- Leuschner Str. 69 –77, 60329 Frankfurt 

 

-  Klägerin -  

Verfahrensbevollmächtigter: 

Thomas Hess, c/o ver.di Landesbezirk Hessen, Landesrechtsabteilung,  

Wilhelm -Leuschner-Straße 69 - 77, 60329 Frankfurt/Main 

 

 

gegen 

 

 

CeBeeF Fahrdienst GmbH, vertr. d. d. Geschäftsführer  Sabine Eick-

mann und  Martin Ballauff   

Elbinger Straße 2 60487 Frankfurt am Main  

 

-  Beklagter -  

 

 

w e g e n Vertragsverletzung/Durchführung eines Tarifvertrages 

 

 

zeige ich an, dass ich die rechtlichen Interessen der Klägerin vertrete.  

Namens und in deren Vollmacht erhebe ich  

 

 Klage 

ver.di  Landesbezirk Hessen, Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77, 60329 Frankfurt am Main 

Ihre Zeichen 

Unsere Zeichen 

Durchwahl 

Datum 

 
Sie erreichen uns telefonisch: 
 
Montag bis Donnerstag 
10:00 bis 11:30 Uhr  und 
15:00 bis 17:00 Uhr 
 
Freitag  
08:00 bis 12:00 Uhr 
 
Persönliche  Sprechzeiten  
nur nach Vereinbarung 
 
 
ver.di 
Landesbezirk Hessen 
Postfach 20 02 55 
60606 Frankfurt am Main 
 
Telefon 069/2569-0 
Telefax 069/2569-1598 
 
Internet: 
www.verdi.de 
 
e-Mail 
thomas.hess@verdi.de 
 
ver.di Hotline: 
0180/22 22 277 
Festnetz 14 cent/min 
Mobil bis 42 cent/min 
 
SEB Bank AG Frankfurt 
Konto -Nr.: 161 749 4000 
BLZ 500 101 11 

 

/He/ge 
-1510/-1512 
14.05.2014 

 
Arbeitsgericht Frankfurt 
Gutleutstr. 130 
60327 Frankfurt am Main 
 

Vereinte 
Dienstleistungs- 
gewerkschaft 
 
 
Rechtsabteilung 
Thomas Hess 
Erna Kronthaler 
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und beantrage, 
 
1. den Beklagten zu verurteilen, an die in der Anlage B namentlich ge-

nannten Beschäftigten des Beklagten, die Mitglieder der Klägerin 
sind,  

a.) das in der Anlage B für diese Beschäftigten jeweils ausgewiesene 
tarifliche Tabellenentgelt entsprechend dem Tarifvertrag zur An-
wendung des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst - TVöD-
VKA, BT-B - , im Folgenden: TV- Anwendung TVöD-VKA, BT-B 
vom 13.12.2011, in Kraft getreten am 01.07.2012, monatlich wie-
derkehrend zu zahlen, 

b.) die Mitgliedschaft im Abrechnungsverband II der Zusatzversor-
gungskasse Frankfurt oder der Zusatzversorgungskasse Wiesba-
den nachzuweisen oder eine betriebliche Altersversorgung im Sin-
ne des § 4 Ziff. 2, Satz 3 TV-Anwendung für alle in der Anlage B 
genannten Beschäftigten abzuschließen und den Abschluss ent-
sprechend nachzuweisen 

c.) die Zuschläge für „Sonderformen der Arbeit“ (Überstunden; Nacht-, 
Sonntags-, Feiertagsarbeit; Arbeit am 24. und 31.12.; Arbeit an 
Samstagen von 13 – 21 Uhr, soweit nicht im Rahmen von Wech-
selschicht) entsprechend § 8 TVöD-VKA, BT-B zu berechnen und 
auszuzahlen; 

d.) die Jahressonderzahlung gem. § 20 TVöD-VKA, BT-B zu berech-
nen und auszuzahlen. 

 
hilfsweise  
 
die Beklagte zu verurteilen, für die Dauer 
 

 der Laufzeit des TV- Anwendung TVöD-VKA, BT-B vom 13.12.2011, 
in Kraft getreten am 01.07.2012,  

 der beiderseitigen Tarifbindung der Beklagten und jeweils der in der 
Anlage B namentlich benannten Beschäftigten und 

 des Bestandes des jeweiligen Arbeitsverhältnisse zwischen der Be-
klagten und den in der Anlage B namentlich benannten Beschäftigten 

 
a.) an die in der Anlage B namentlich genannten Beschäftigten und 

Mitglieder der Klägerin, das in der Anlage B für jeden dieser Be-
schäftigten ausgewiesene tarifliche Tabellenentgelt zu zahlen; 

b.) für alle in der Anlage B genannten Beschäftigten für den Fall, dass 
eine Mitgliedschaft der Beklagten im Abrechnungsverband II der 
ZVK Frankfurt und der ZVK Wiesbaden nicht möglich ist, eine be-
triebliche Altersversorgung im Sinne des § 4 Ziff. 2, Satz 3 TV-
Anwendung abzuschließen und den Abschluss entsprechend nach-
zuweisen  

c.) die Zuschläge für „Sonderformen der Arbeit“ (Überstunden; Nacht-, 
Sonntags-, Feiertagsarbeit; Arbeit am 24. und 31.12.; Arbeit an 
Samstagen von 13 – 21 Uhr, soweit nicht im Rahmen von Wech-
selschicht) entsprechend § 8 TVöD-VKA, BT-B zu berechnen und 
auszuzahlen; 
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d.) die Jahressonderzahlung gem. § 20 TVöD-VKA, BT-B zu berech-
nen und auszuzahlen.  

 
 
hilfsweise zum Haupt- und Hilfsantrag zu 1., 
 
2. den Beklagten zu verurteilen, die Entgeltbestimmungen des TV- An-

wendung TVöD-VKA, BT-B vom 13.12.2011, in Kraft getreten am 
01.07.2012, gemäß dessen § 1 iVm §§ 3, 4 Ziff. 2 und 3, 5 iVm 
dem TVöD-VKA, BT-B vom 01.08.2006 in der Fassung vom 
31.03.2012 auf die in der Anlage B namentlich genannten Beschäf-
tigten der Beklagten und Mitglieder der Klägerin, anzuwenden, 

 
hilfsweise  
 
die Beklagte zu verurteilen, für die Dauer 
 

  der Laufzeit des TV- Anwendung TVöD-VKA, BT-B vom 13.12.2011, 
in Kraft getreten am 01.07.2012,  

  der beiderseitigen Tarifbindung der  Beklagten und der in der Anlage 
B namentlich benannten Beschäftigten und 

  der Arbeitsverhältnisse zwischen der Beklagten und den in der An-
lage B namentlich benannten Beschäftigten 

 
die Entgeltbestimmungen des TV- Anwendung TVöD-VKA, BT-B 
vom 13.12.2011, in Kraft getreten am 01.07.2012, gemäß dessen § 
1 iVm §§ 3, 4 Ziff. 2 und 3, 5 iVm dem TVöD-VKA, BT-B vom 
01.08.2006 in der Fassung vom 31.03.2012  auf die in der Anlage B 
namentlich genannten Beschäftigten der Beklagten und Mitglieder 
der Klägerin, anzuwenden; 
 

 
3. der Beklagten für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die Ver-

pflichtungen aus dem Antrag/Hilfsantrag zu 1. bzw. 2 ein in der Höhe 
in das Ermessen des Gerichts zu stellendes Ordnungsgeld und für 
den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, Ordnungshaft 
bis zu 6 Monaten im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu ins-
gesamt zwei Jahren, zu vollziehen an der Geschäftsführerin Sabine 
Eickmann, oder an einem anderen Geschäftsführungsmitglied, anzu-
drohen. 

 

Begründung: 

I. Vorbemerkungen: 

Die Klägerin ist die für den Bereich der privaten Gesundheits- und So-

zialdienste zuständige Gewerkschaft. Die Beklagte ist der Fahrdienst 

für den „Club Behinderter und ihrer Freunde in Frankfurt und Umge-

http://www.juris.de/jportal/portal/t/lj9/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE140005460&documentnumber=7&numberofresults=738&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL29
http://www.juris.de/jportal/portal/t/lj9/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE140005460&documentnumber=7&numberofresults=738&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL30


14-05-13  ver.di ./. CeBeeF Fahrdienst GmbH  – Klage   Seite 4 von 9 

bung“ - CeBeeF e.V.; dieser verfolgt nach seiner Satzung den Zweck, 

die Gleichstellung, die Selbstbestimmung und den Selbstvertretungsan-

spruch behinderter Menschen in allen Lebensbereichen zu bewirken. 

Zur Erfüllung dieser Zwecksetzung bietet der CeBeeF e.V. individuelle 

und bedarfsgerechte Leistungsangebote für Menschen mit Behinderun-

gen jeder Altersgruppe an. Die Beklagte wird zur Unterstützung dieser 

Aufgaben, insbesondere zur Durchführung von Fahrten mit und für be-

hinderte Menschen hernagezogen. 

 

Die Beklagte war bis zum Jahre 2012 nicht tarifgebunden. 

 

Zwischen den Parteien wurden ab dem Jahresanfang 2011 Tarifver-

handlungen geführt. Der dann im Jahre 2011 ausgehandelte Tarifver-

trag zur Anwendung des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst 

(TVöD-VKA, BT-B) auf den Club Behinderter und ihrer Freunde in 

Frankfurt und Umgebung e.V. vom 13.12.2011 (im Folgenden: TV 

Anwendung) trat schließlich mit Wirkung vom 01.07.2012 in Kraft, 

nachdem erst durch Arbeitskämpfe im April/Mai 2012 die Unterschrift 

des Beklagten herbeigeführt werden konnte. Die Beklagte ist selbst Ta-

rifvertragspartei des genannten Tarifvertrages. 

Bei dem genannten Tarifvertrag handelt es sich – wie der Name schon 

sagt – um einen sog. Anwendungstarifvertrag, mit dem der Tarifvertrag 

für den Öffentlichen Dienst, Besonderer Teil Pflege- und Betreuungs-

einrichtungen vom 13.09.2005 (TVöD-B) in der jeweils geltenden Fas-

sung sowie die diesen ergänzenden oder ersetzenden Tarifverträge zur 

Anwendung gebracht wurde, § 2 des TV Anwendung. Allerdings enthält 

der TV Anwendung im Vergleich zu dem in Bezug genommenen Tarif-

vertrag verschiedene Änderungen, insbesondere eine Absenkung des 

Tarifniveaus auf 90% der Entgelte des TVöD. Insbesondere bestehen 

für den Bereich der Beklagten besondere Vorschriften für die Eingrup-

pierung der bei ihr Beschäftigten, § 4 Ziff. 3 iVm Ziff.3 der Anlage 1 TV- 

Anwendung (Beschäftigungsbereich – Fahrdienst). 

Wir fügen den genannten Tarifvertrag in der Anlage bei. 
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II. Grund der Klage 

Anlass dieser Klage ist nun, dass die Beklagte sich trotz Unterzeich-

nung des Tarifvertrages weigert, diesen gegenüber den Mitgliedern der 

Klägerin umzusetzen. So zahlt die Beklagte statt der vereinbarten Ent-

gelte - 90% der nach dem TVöD zu zahlenden Tabellenentgelte - nur 

ein Grundgehalt, das ca. 81% der nach dem TVöD zu zahlenden Tabel-

lenentgelte entspricht. Dies ist aus der beigefügten Anlage B zu erken-

nen. 

Aus der Anlage B ist folgendes zu ersehen: 

Aufgeführt sind nur ein Teil der Beschäftigten des Beklagten, die  zu-

gleich Mitglieder bei der Beklagten sind. Es fehlen alle Beschäftigten, 

die nicht Mitglied bei der Klägerin sind, sowie weitere Beschäftigte, de-

ren Zustimmung zu Offenlegung ihrer bei der Klägerin bestehenden 

Mitgliedschaft derzeit noch nicht vorliegt. Sobald diese Zustimmung vor-

liegt, wird die Namensliste entsprechend ergänzt. 

Desweiteren ergibt sich aus der Anlage B – gelb unterlegter Teil - der 

Beginn der Beschäftigungszeit der/des jeweiligen Arbeitnehmerin/s bei 

dem Beklagten; dieser hat Bedeutung für die Zuordnung zu der jeweili-

gen Stufe der Entgeltgruppe, § 3 Ziff. 2 und 3 TV Anwendung. Ersicht-

lich ist aus der Anlage B dann die individuelle Arbeitszeit sowie der je-

weils anzuwendende Entgeltbereich des TVöD-B (Tabelle TVöD/VKA 

Sozial- und Erziehungsdienst = SuE; Tabelle TVöD-B VKA Besonderer 

Teil Pflege- und Betreuungseinrichtung = VKA; Tabelle TVöD-B- KR = 

KR) und die jeweils zustehende Entgeltgruppe und Entgeltstufe. 

Aus den vorgenannten Daten errechnet sich dann – vgl. weiß unterleg-

ter Teil der Anlage B - der nach dem TVöD zur Zeit der Klageeinrei-

chung geltende Tabellenwert (1. weiße Spalte = 100% TVöD), daraus 

der aus der individuell vereinbarten Arbeitszeit sich ergebende Teilzeit-

betrag und schließlich durch Kürzung auf 90 % das individuell zu zah-

lende Tabellenentgelt, jeweils zum Zeitpunkt der Klageeinreichung, also 

unter Berücksichtigung der Tariferhöhung im Geltungsbereich des 

TVöD zum 01.04.2014.  



14-05-13  ver.di ./. CeBeeF Fahrdienst GmbH  – Klage   Seite 6 von 9 

Diese, den jeweiligen Personen in der letzten Spalte genannten zuste-

hende Tabellenentgelte, zahlt die Beklagte nach wie vor nicht an die 

Kolleginnen und Kollegen aus. Auch die Zuschläge gem. § 1 TV- An-

wendung iVm § 8 TVöD-B berechnet und zahlt die Beklagte nach wie 

vor nicht auf der Basis von 90% des Tabellenentgelts der Stufe 3 der 

jeweiligen Entgeltgruppe, sondern nur in Höhe von 81%. Desweiteren 

hat die Beklagte bislang weder eine Mitgliedschaft im Abrechnungsver-

band II der Zusatzversorgungskasse Frankfurt oder der Zusatzversor-

gungskasse Wiesbaden nach diesseitiger Kenntnis beantragt oder er-

wirkt, noch hat er eine betriebliche Altersversorgung im Sinne des § 4 

Ziff. 2, Satz 3 TV-Anwendung für alle in der Anlage B genannten Be-

schäftigten abgeschlossen und den Abschluss entsprechend nachge-

wiesen. Schließlich zahlt die Beklagte auch die Jahressonderzahlung 

nicht auf der Basis des § 20 TVöD-B, obwohl er hierzu seit dem 

1.1.2013 bereits verpflichtet wäre. 

Damit verhält sie sich eindeutig sowohl gegenüber den Beschäftigten, 

die Mitglieder der Klägerin sind, als auch gegenüber dieser selbst ver-

tragswidrig.  

 

III. Rechtliche Begründung des Anspruchs 

Die Rechtsgrundlage für die Verpflichtung der Tarifvertragspartei zur 

Einhaltung der geschlossenen Tarifverträge im Rahmen des Geltungs- 

und Anwendungsbereiches – sog. Durchführungspflicht – liegt in 

dem allgemeinen Prinzip „pacta sunt servanda“ sowie dem Grundsatz 

von Treu und Glauben (§ 242 BGB). Danach ist ein Vertragspartner 

verpflichtet, sich an die getroffenen Abmachungen zu halten. Gleichzei-

tig hat er nach Kräften dafür zu sorgen, dass das Vereinbarte auch in 

der Praxis umgesetzt wird. Im Gegensatz zu einem Verbandstarifver-

trag verpflichtet der Abschluss eines Firmentarifvertrages (auch Hausta-

rifvertrag genannt) den vertragsschließenden Unternehmer der Ge-

werkschaft als Vertragspartner gegenüber unmittelbar zur Einhaltung 

und Durchführung des abgeschlossenen Tarifvertrages (vgl. auch BAG 

13.06.1995, 4 AZR 915/93). 
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Diese Verpflichtung verletzt die Beklagte seit Abschluss des Tarifver-

trages permanent und trotz Verurteilung hierzu gegenüber einzelnen 

Arbeitnehmern durch das Hessische Landesarbeitsgericht  in dem ver-

gleichbaren Rechtsstreit gegen den CeBeeF e.V. jeden Tag aufs Neue 

(vgl. LAG Hessen 15 Sa 888/13).  

Dieser Vorgang ist nicht nur für die Klägerin unerträglich geworden, weil 

die Beklagte den geltenden Tarifvertrag missachtet und damit sich 

treuwidrig gegenüber der Klägerin verhält; vielmehr ist die Situation 

auch für die Mitglieder der Klägerin nicht mehr länger zumutbar, da die 

Beklagte sich trotz eindeutiger, durch das LAG bestätigter Rechtslage 

Monat für Monat verklagen lässt und dies zu einem immensen Aufwand 

für die Arbeitnehmer geworden ist, die neben der Differenz zwischen 

dem gezahlten Grundgehalt und dem nach dem Tarifvertrag zustehen-

den Grundgehalt in Höhe von 90% der Entgelte nach dem TVöD jeden 

Monat unterschiedlich hohe Zulagen erhalten, die ebenfalls nicht in zu-

treffender Höhe gezahlt werden. 

 

Die Beklagte weigert sich damit nicht nur gegenüber jedem einzelnen 

Gewerkschaftsmitglied, den normativen Teil des Tarifvertrages zu erfül-

len, in dem die individuellen Ansprüche nicht erfüllt werden, sondern 

stellt durch die Vertragsverletzung gegenüber der Klägerin die tarifver-

traglich gestaltete Ordnung nicht nur in Frage, sondern negiert diese. 

Damit stellt sich die Beklagte außerhalb der Rechtsordnung.  

 

Es bedarf deshalb der vorliegenden Klage, um den Beklagten notfalls 

durch ein empfindliches Zwangsgeld oder ersatzweise Zwangshaft an-

zuhalten, seiner Vertragspflicht nachzukommen. Ver.di als Vertrags-

partner der Beklagten hat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, die 

Verletzung der tarifvertraglich geschaffenen Ordnung gegenüber ihren 

Mitgliedern zu beseitigen ( so auch Rehse, Reinhard, Der gewerk-

schaftliche Durchführungsanspruch beim Firmentarifvertrag, Diss. 1982, 

S. 76)  und die Durchführungspflicht der Beklagten gerichtlich durchzu-

setzen. 
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Der Anspruch der Klägerin auf Durchführung des Tarifvertrages ergibt 

sich nach diesseits vertretener Auffassung zwar schon dann, wenn 

auch nur einem Gewerkschaftsmitglied, das bei der Beklagten beschäf-

tigt ist und das unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages fällt, die 

dort normierten Ansprüche vorenthalten werden. Es ist nicht erforder-

lich, dass die Verletzung des Tarifvertrages gegenüber mehreren Ge-

werkschaftsmitgliedern erfolgt oder sogar eine bestimmte Quote aller 

Gewerkschaftsmitglieder, die bei dem Arbeitgeber im Arbeitsverhältnis 

stehen, betroffen sind. 

Im vorliegenden Fall kommt es aber auf diese Abgrenzung nicht an, da 

die Beklagte allen Gewerkschaftsmitgliedern die tariflich vorgesehenen 

Ansprüche vorenthält, so dass eine Einschränkung/Versagung des ge-

werkschaftlichen Durchführungsanspruch gegenüber dem Beklagten 

mit der Begründung, es gehe nur um einige wenige Tarifverstöße, nicht 

in Betracht kommt. Denn die von dem Beklagten laufend begangenen 

Vertragsverletzungen stellen – wie oben bereits dargelegt – die ge-

schaffene Tarifordnung an sich insgesamt in Frage (vgl. hierzu Rehse, 

a.a.O. S. 71 ff). Dies braucht die Klägerin als Vertragspartner nicht län-

ger hinzunehmen. 

 

Die Klägerin hat auch ein Rechtschutzbedürfnis für die vorliegende Kla-

ge; ihr ist es nicht verwehrt, Zahlung an ihre Mitglieder zu verlangen, 

obwohl diese selbst eine Leistungsklage erheben könnten. Bei dem 

gewerkschaftlichen Durchführungsanspruch handelt es sich nämlich um 

einen eigenen Anspruch der Gewerkschaft, auch wenn dieser im kon-

kreten Fall auf Zahlung an die Mitglieder der Klägerin gerichtet ist. Da-

mit besteht auch ein Rechtschutzbedürfnis für die Klägerin, wenn die 

andere Tarifvertragspartei den Tarifvertrag nicht erfüllt. Dies ist hier der 

Fall.  

 

Die bisherigen Einlassungen des Beklagten in den individualrechtlich 

geführten Rechtsstreitigkeiten (z.B. LAG Hessen 15 Sa 888/13) sind 

nicht geeignet, den Durchführungsanspruch der Klägerin zu beseitigen; 
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denn die Beklagte wendet weder die Unwirksamkeit des Tarifvertrages, 

noch die Beendigung durch Kündigung oder Fristablauf ein und kann 

dies auch redlicher Weise nicht einwenden, da der Tarifvertrag weder 

nichtig, noch angefochten, noch gekündigt noch sonst wie beendet 

wurde, so dass er seit dem In-Kraft-Treten am 01.07.2012 bis heute 

wirksam fortbesteht. Andere Gründe, die den Anspruch der Klägerin 

beseitigen könnten, sind weder vorgetragen, noch ersichtlich. 

 

Es wird gebeten, eventuelle Zustellungen an den Verfahrensbevoll-

mächtigten dieser Klage c/o ver.di Landesbezirk Hessen, Landes-

rechtsabteilung, Wilhelm-Leuschner Str. 69-77, 60329 Frankfurt, Tele-

fon-Nr.: 069/ 2560 1510, Telefax-Nr.: 069/ 2569 1598, zu richten.  

 

 

Thomas Hess 
Leiter Rechtsabteilung 


